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B Verfügung

1 6. April 2020vom

Gemeinde Oberrieden

Teilweise Aufhebung und Neufestsetzung von Verkehrsbaulinien
an der Seestrasse (Route 3),

Parzelle Kat.-Nr. 2159

Baulinien

Die bestehende Verkehrsbaulinie VD Nr. 5391/2008 tangiert das schutzwürdige Gebäude
Vers. -Nr. 7 auf dem Grundstück Kat. -Nr. 2159 in Obemeden, wodurch ein Interessenkon-
flikt zwischen der langfristigen Erhaltung der bauhistorisch wertvollen Baute und einem
potentiellen Sfrassenausbau in diesem Bereich entsteht. In Berufung auf § 108 Abs. 2 PBG
beantragte der Gemeinderat Obemeden (mit Beschluss des Gemeinderates vom 12. No-
vennber2019) bei derVolkswirtschaftsdirektion, die kantonale Baulinie an der Seestrasse 5
in Oberrieden so zu verlegen, dass das Gebäude Vers. -Nr. 7 nicht mehr tangiert wird. Da
die Schutzwürdigkeit der betroffenen Baute nachgewiesen ist, kann nach Abwägung aller
öffentlichen Interessen die Baulinie entsprechend revidiert werden.

Mit voriiegender Verfügung soll die bestehende Verkehrsbaulinie VD Nr. 5391/2008 teilwei-
se aufgehoben und neu im Bereich der Parzelle Kat. -Nr. 2159 umfahrend entlang der Fas-
sade des Gebäudes Vers. -Nr. 7 festgesetzt werden.

Die Volkswirtschaftsdirektion verfügt:

l. Auf der östlichen Seite der Seestrasse (Route 3), beim Grundstück Kat.-Nr. 2159.
wird die Verkehrsbaulinie VD Nr. 5391/2008 teilweise aufgehoben und das Gebäude
Vers. -Nr. 7 umfahrend neu festgesetzt.

II. Der Gemeinderat von Oberrieden wird eingeladen,
a) die Verkehrsbaulinienvorlage rechtzeitig und unter Hinweis auf die Rekursmöglich-

keit gemäss Ziffer III im kantonalen Amtsblatt sowie im amtlichen Publikationsorgan
der Gemeinde Oberrieden wie folgt bekannt zu machen:
"Die Volkswirtschaftsdirektion hat mit Verfügung Nr................. vom ................ auf
der östlichen Seite der Seestrasse (Route 3), beim Grundstück Kat.-Nr. 2159, die
Verkehrsbaulinie VD Nr. 5391/2008 teilweise aufgehoben und das Gebäude Vers.-
Nr. 7 umfahrend neu festgesetzt. Der Plan liegt vom ............... bis ................ im

zur Einsichtnahme auf. Innerhalb der genannten Auflagefrist von 30
Tagen können betroffene Grundeigentümer oder sonst wie in ihren schutzwürdigen
Interessen berührte Personen, Gemeinden sowie andere Körperschaften oder An-
stalten des öffentlichen Rechts gegen die Verkehrsbaulinienvorlage beim Baure-
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IV.

kursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Rekurs erheben,
wobei die Rekursschrift einen Antrag und dessen Begründung enthalten muss";

b) dem betroffenen Grundeigentümer überdies unter Beachtung von § 6 Abs. 1 lit. b
PBG durch eingeschriebenen Brief auf die Verkehrsbaulinienvorlage sowie die
Rekursmöglichkeit hinzuweisen (§ 108 Abs. 3 PBG);

c) die Planauflage durchzuführen;

d) nach Ablauf der Auflagefrist die Auflageakten einaeschrieben (Originalplan) der
Volkswirtschaftsdirektion, Amt für Verkehr, Bauen an Staatsstrassen, Postfach,
8090 Zürich, zuzustellen;

e) dem Amt für Verkehr, Bauen an Staatsstrassen, die Inserate- und Portospesen
sowie den erforderlichen administrativen Aufwand in Rechnung zu stellen.

Innerhalb der genannten Auflagefrist von 30 Tagen können betroffene Grundeigen-
tümer oder sonst wie in ihren schutzwürdigen Interessen berührte Personen, Ge-
meinden sowie andere Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts gegen
die Verkehrsbaulinienvorlage beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach,
8090 Zürich, schriftlich Rekurs erheben. Die Rekursschrift muss einen Antrag und
dessen Begründung enthalten.

Mitteilung an:

Amt für Verkehr, Bauen an Staatsstrassen, Onginal für sich und nach Abschluss der
Pianauflage Kopie inkl. Plan zum Versand durch BaS an:

. Gemeinderat Obemeden; Gemeindeverwaltung, Alte Landstrasse 32, 8942 Ober-
rieden

. Walter Willa, Ingenieure für Geomatik Planung Werke, Obstgartenstrasse 12,
8910 Affoltem a.A. (Nachführung ÖREB)

. Planverwaltung des Kantons Zürich

Volkswirtschaftsdirektion

Carmen Walker Si

Regierungspräsidentin
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Betrifft: 8942 Oberrieden

Die Volkswirtschaftsdirektion hat mit Verfügung Nr.
6003/2020 vom 16. April 2020 auf der östlichen Seite der
Seestrasse (Route 3), beim Grundstück Kat. -Nr, 2159, die

Verkehrsbaulinie VD Nr. 5391/2008 teilweise aufgehoben
und das Gebäude Vers. -Nr. 7 umfahrend neu festgesetzt. Der
Plan liegt vom 24. Apri! bis 25- Mai 2020 im Bauamt Oberrie-
den zur Einsichtnahme auf.

Innerhalb der genannten Auflagefrist von 30 Tagen können
betroffene Grundeigentümer oder sonst wie in ihren
schutzwürdigen Interessen berührte Personen, Gemeinden
sowie andere Körperschaften oder Anstalten des öffentli-

chen Rechts gegen die Verkehrsbaulinienvortage beim Bau-
rekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich,
schriftlich Rekurs erheben, wobei die Rekursschrift einen

Antrag und dessen Begründung enthalten muss.
24. April 2020 BauamtObemeden

Rechtskir. ftbescheinigung
Gegen diesen Beschluss ist b!s heuts
'--eim Baurekursgericht kein Rechts-
;"nittel eingelegt worden.
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Baurskursgericht
des Kantons Zürich
Die Kanzlei:
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